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Amtlicher Anzeiger
Anlage zum Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern

2024 Schwerin, den 9. Dezember Nr. 51

Landesbehörden

Öffentliche Zustellungen

Bekanntmachung des Landesförderinstitutes 
Mecklenburg Vorpommern
– Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank 
Zentrale –

Vom 13.November 2024

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Peter Kettner,
zuletzt wohnhaft in Häuslerberg 3a, 23936 Warnow

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-28288

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen Häuslerberg 
3a, 23936 Warnow sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Stergiani Koutouza
Rhodos Griechisches Spezialitäten-Restaurant
zuletzt wohnhaft in Alter Markt 5, 19370 Parchim

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-02326

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Alter 
Markt 5, 19370 Parchim sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Martin Möller
Janny Eis,
zuletzt wohnhaft in Geiselbergstraße 42, 14476 Golm

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-32637

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen Geiselberg-
straße 42, 14476 Golm sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
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Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Immowert UG (haftungsbeschränkt)
Peter Dyba
zuletzt wohnhaft in Goethestraße 33a, 17192 Waren (Müritz)

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-38181

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Goet-
hestraße 33a, 17192 Waren (Müritz) sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Susanne Tröger
Friends4Friends
zuletzt wohnhaft in Am Langenwall 1, 18439 Stralsund

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Personen ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-00510

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Am 
Langenwall 1, 18439 Stralsund sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

René Richter
Fotografie
zuletzt wohnhaft in Oldendorpstr. 10a, 18059 Rostock

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Änderungs-/ Teilwiderrufsbescheid mit Teilrückforderung vom 
15.03.2024, SHC-20-15096

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Olden-
dorpstr. 10a, 18059 Rostock sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Mark Paepcke
Color- glo Schwerin
zuletzt wohnhaft in Barther Straße 131b, 19057 Schwerin

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.
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Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-16780

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Bar-
ther Straße 131b, 19057 Schwerin sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

DMB (Dienstleistungen, Montage vorgefertigter
Teile, Brandt) UG (haftungsbeschränkt)
zuletzt wohnhaft in Ginsterweg 26, 18184 Roggentin, 
OT Kösterbeck

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-33975

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Gins-
terweg 26, 18184 Roggentin, OT Kösterbeck sind ergebnislos 
geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Andreas Maaß
zuletzt wohnhaft in Frankendamm 3, 18439 Stralsund

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-05629

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Fran-
kendamm 3, 18439 Stralsund sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

The Wedding Loft GmbH & Co. KG
zuletzt wohnhaft in Am Hechtgraben 19, 18147 Rostock

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-04328

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Am 
Hechtgraben 19, 18147 Rostock sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
erkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.
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Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Kathrin Arnold
zuletzt wohnhaft in Voßstraße 9, 10117 Berlin

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-07206

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Voß-
straße 9, 10117 Berlin  sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Maik Zander
zuletzt wohnhaft in Stauffenbergplatz 28, 17192 Waren (Müritz)

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-21701

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Stauf-
fenbergplatz 28, 17192 Waren (Müritz) sind ergebnislos geblie-
ben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 

Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Toni Schulte
zuletzt wohnhaft in Lobedanzgang 14, 19053 Schwerin

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-31262

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Lobe-
danzgang 14, 19053 Schwerin sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Sarah Klimpel
zuletzt wohnhaft in Kirchweg 48b, 18230 Rerik

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-39450

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Kirch-
weg 48b, 18230 Rerik sind ergebnislos geblieben.
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Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Torsten Zipperling
Beratung/Consuling
zuletzt wohnhaft in August-Bebel-Straße 27, 23946 Boltenhagen

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-22293

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Au-
gust-Bebel-Straße 27, 23946 Boltenhagen sind ergebnislos ge-
blieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Uta Koss
Institut für Bildung und Gesundheit
zuletzt wohnhaft in Goerdelerstraße 27, 18069 Rostock

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-16167

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen Goerdeler-
straße 27, 18069 Rostock sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Ellen Bube
zuletzt wohnhaft in Dorfstraße 32, 18249 Warnow

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-33927

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Dorf-
straße 32, 18249 Warnow sind ergebnislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von
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Sebastian Dahl und René Hartmann in GbR – Naturo Bodenbeläge
zuletzt wohnhaft in Bürgermeister-Badel-Patz 2, 19055 Schwerin

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-00524

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Bür-
germeister-Bade-Platz 2, 19055 Schwerin sind ergebnislos ge-
blieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Vom 14. November 2024

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Nico Auzinger 
Dienstleister im Transportgewerbe
zuletzt wohnhaft in Am Forsthof 2, 17209 Eldetal, OT Wreden-
hagen

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Personen ist zuzustellen:
Widerrufs- und Rückforderungsbescheid vom 30.09.2024, SHC-
20-14499

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über Am 
Forsthof 2, 17209 Eldetal OT Wredenhagen sind ergebnislos ge-
blieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei S. Meyer ein-
gesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Vom 25. November 2024

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Frau Petrova, Dimitrinka,
zuletzt wohnhaft in Ringstraße 20, 17207 Röbel/Müritz

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Schlussablehnungsbescheid vom 24.09.2024 – AWHR1-384276
Schlussablehnungsbescheid vom 24.09.2024 – AWHR2-218170

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort oder eine andere inländische Anschrift sind ergeb-
nislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei M. Mamerow 
eingesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Spagnuolo, Gustavo Fabian,
zuletzt wohnhaft in Rigaer Straße 11, 18107 Rostock, OT Lütten 
Klein

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Schluss-Ablehnungsbescheid vom 25.11.2024 – NSDH2XR-
EA-89828
Schluss-Ablehnungsbescheid vom 25.11.2024 – SDH1XR-
EA-103575

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über den 
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Aufenthaltsort oder eine andere inländische Anschrift sind ergeb-
nislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei D. Mix-Brü-
ning eingesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

_____

Der derzeitige Aufenthaltsort (Wohnsitz oder gewöhnlicher Auf-
enthaltsort) von

Gerlach, Matthias,
zuletzt wohnhaft in c/o Erika Gerlach, Grüner Weg 52, 19288 
Ludwigslust

ist unbekannt und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Der vorgenannten Person ist zuzustellen:
Zinsbescheid vom 28.08.2024 – NSH1R-EAA-226008
Änderungsbescheid zum Zinsbescheid vom 30.08.2024 – 
NSH1R-EAA-226008

Zustellungsversuche nach §§ 96 bis 107 des Landesverwaltungs-
verfahrensgesetzes (VwVfG M-V) und Ermittlungen über den 
Aufenthaltsort oder eine andere inländische Anschrift sind ergeb-
nislos geblieben.

Das bezeichnete Dokument wird deshalb nach § 108 VwVfG 
M-V öffentlich zugestellt.

Es kann innerhalb von zwei Wochen nach dem Tag der Bekannt-
machung der Benachrichtigung gegen Vorlage eines gültigen 
Ausweises oder durch einen bevollmächtigten Vertreter in den 
Räumen des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern, 
Werkstraße 213, 19061 Schwerin, in Raum 03 bei D. Mix-Brü-
ning eingesehen oder abgeholt werden.

Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Gemäß § 108 VwVfG M-V gilt das Dokument als zugestellt, 
wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen verstrichen sind.

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 593

Bekanntmachung gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG)

Bekanntmachung des Bergamtes Stralsund – Planfeststel-
lungsbehörde

Vom 19. November 2024

Die Fa. GASCADE Gastransport GmbH mit Sitz in Kassel hat 
beim Bergamt Stralsund die Zulassung von Änderungen zum ge-
nehmigten und in Betrieb befindlichen Vorhaben

– „Bau und Betrieb der Erdgashochdruckleitung Ostsee-Pipe-
line-Anbindungs-Leitung (OPAL), Abschnitt Mecklenburg-
Vorpommern (SP 0 – SP 102+375m) und für den Bau und Be-
trieb der Erdgashochdruckleitung Norddeutsche-Erdgas-Lei-
tung (NEL), Abschnitt Mecklenburg-Vorpommern (Teilab-
schnitt SP 0 – SP 6+368m) einschließlich der Anlandestation 
Lubmin“

beantragt.

Der energierechtliche Planfeststellungsbeschluss einschließlich 
der durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfung datiert vom 
6. August 2009.

Die beantragten Änderungen umfassen in Mecklenburg-Vorpom-
mern im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Schaffung der 
Voraussetzungen zur Überleitung von Erdgas aus der Bestandslei-
tung NEL, über die Anlande- und Verdichterstation Lubmin, die 
OPAL, über die AS Lubmin NEL, die AL NEL, die Erdgasemp-
fangsstation Lubmin 2 in die EUGAL durch die Verlegung einer 
neuen Leitung von der OPAL in den Bereich der AS Lubmin NEL 
(ca. 13 m, DN400, MOP100) einschließlich der dafür erforder-
lichen technischen Anlagenteile. Das geänderte Vorhaben umfasst 
auch die nachfolgende Renaturierung der Arbeitsbereiche und na-
turschutzfachliche Kompensation durch Abbuchung von Punkten 
des Ökokontos „Görmitz“.

Gemäß § 3 Nummer 15 EnWG handelt es sich bei dem festge-
stellten und in Betrieb befindlichen Vorhaben um eine Energie-
anlage, deren Errichtung, Betrieb sowie Änderung gemäß § 43 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 EnWG der Planfeststellung bedarf.

Das Bergamt Stralsund als zuständige Planfeststellungsbehörde 
hat die beantragten Änderungen gemäß § 9 Absatz 1 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 18. März 
2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323), einer all-
gemeinen Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 UVPG im Hinblick darauf, ob die Änderung oder 
Erweiterung erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann, unterzogen.

Die Vorprüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass durch die Än-
derungen im Einzelnen und kumulierend jeweils keine erhebli-
chen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Daher 
besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer Umwelt-
verträglichkeitsprüfung für die Änderung oder Erweiterung 
dieser Vorhaben, für die als solches jeweils bereits eine UVP-
Pflicht besteht, nicht.
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Die wesentlichen Gründe für das Nichtbestehen der UVP-Pflicht 
sind: Das festgestellte Vorhaben bleibt im Verhältnis zu dessen 
geänderten Teilen in seiner Gesamtkonzeption dasselbe, d. h. Um-
fang, Zweck und Auswirkungen des Vorhabens werden in ihren 
Grundzügen nicht gegenüber dem bisher Umgesetzten wesentlich 
verändert. Der Trassenverlauf der Leitung befindet sich teilweise 
innerhalb der Absperrstation Lubmin NEL, im Weiteren am Rand 
des B-Plan-Gebiets „Lubminer Heide“, nahe dem Industriehafen 
Lubmin, vorhandenen Industrieanlagen und in einer infrastruktu-
rell erschlossenen und anthropogen stark geprägten Landschaft. 
Es sollen temporär Flächen in Anspruch genommen werden (ca. 
5.745 m2), eine dauerhafte Versiegelung erfolgt nicht. Der ober-
halb der unterirdisch verlegten Leitung dann bestehende Sicher-
heitsstreifen ist fast uneingeschränkt weiterhin nutzbar. Mögliche 
bauzeitliche Beeinträchtigungen treten nur mit kurzer Dauer auf, 
eine anlage- und betriebsbedingte Annäherung an Schutzgüter 
erfolgt nicht; notwendige Schutz-/Vermeidungs-/Verminderungs-
maßnahmen werden vorgesehen. Durch das Vorhaben werden 
keine entgegenstehenden Nutzungen in erheblich nachteiligem 
Sinne betroffen. Es ergeben sich insgesamt keine erheblichen zu-
sätzlichen Belastungen. Der naturschutzrechtlich zu bewertende 
Eingriff ist kompensierbar. Geschützte Biotope werden nicht zer-
stört oder beschädigt. Internationale und nationale Schutzgebiete 
werden in ihren Schutzzielen von dem Änderungsvorhaben nicht 
beeinträchtigt. Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbeständen gemäß § 44 BNatSchG kann ausgeschlossen werden.

Die Unterlagen und der Prüfbericht zur Vorprüfung des Einzel-
falls sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Um-
weltinformationsgesetzes i. d. F. d. B. vom 27.10.2014 (BGBl. 
I S. 1643), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306), beim Bergamt Stralsund, 
Frankendamm 17, 18439 Stralsund, zugänglich.

Hinweis: Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG 
nicht selbstständig anfechtbar.

(Az.: 663/OPAL/07)

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 599

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in Mecklenburg-Vorpommern (LUVPG M-V)

Bekanntmachung des Landesamtes für Straßenbau und 
Verkehr – Planfeststellungsbehörde

Vom 20. November 2024

Die Hansestadt Rostock hat beim Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern einen Antrag auf Vor-
prüfung des Einzelfalls gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG M-V) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2018 (GVOBl. 
M-V S. 362) für das Vorhaben Ersatzneubau Brücke BW 131 im 
Zuge des Schmarler Damm über die DB-Strecke 6325 (Az.: 532-
00000-2024-0015) gestellt.

Die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Absatz 1 i. V. m. § 8 
Absatz 3 und 4 LUVPG M-V hat ergeben, dass eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem LUVPG M-V für das bezeichnete 

Vorhaben nicht erforderlich ist, da von dem Bauvorhaben unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 LUVPG M-V aufgeführten 
Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind. Folgende Merkmale des Vorhabens und des Stand-
ortes sind für diese Einschätzung maßgebend:

 – Die Größe der Baumaßnahme (Baulänge 320 m) und der Um-
fang der Nutzung natürlicher Ressourcen (geschätzte Flächen-
inanspruchnahme 0,72 ha, Neuversiegelung ca. 305 m2) sind 
nicht geeignet, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
zu verursachen.

 – Das Vorhaben sieht den Abbruch des vorhandenen Straßen-
brückenbauwerks BW 131 sowie den Ersatzneubau einer 
Straßenbrücke im Zuge des Schmarler Damm über die 
DB-Strecke 6325 in der bestehenden Lage vor. Es erfolgt im 
Bereich der vorhandenen Stadtstraße und damit in einem in-
frastrukturell vorbelasteten Gebiet. Es ergibt sich keine zu-
sätzliche Zerschneidungswirkung durch das Vorhaben. Eine 
Erhöhung einer umweltrelevanten Verkehrsbelastung wird 
nicht erwartet.

 – Beeinträchtigungen des Bodens und des Grundwassers durch 
bodenverändernde Maßnahmen, hier die bauzeitlichen Gru-
ben für die Widerlager, Bodenverdichtung und die Wieder-
herstellung von Böschungen nach Abschluss des Vorhabens 
sind aufgrund der anthropogenen Flächenvorbelastungen un-
erheblich.

 – In Folge der Baumaßnahmen kommt es zum Verlust von zehn 
Einzelbäumen. Die Gehölzverluste werden aufgrund des im 
Umfeld verbleibenden Gehölzbestandes als nicht erheblich 
bewertet.

 – Mögliche Beeinträchtigungen für Flora und Fauna können 
vor allem baubedingt in Verbindung mit den Baumfällungen, 
baubedingter Flächeninanspruchnahme einer angrenzenden 
CEF-Maßnahmenfläche für Zauneidechsen sowie den zusätz-
lichen baubedingten Lärm-, Licht-, Schadstoff-, Erschütte-
rungs- und Staubemissionen entstehen. Zugriffsverbote nach 
§ 44 Absatz 1 i. V. m. § 44 Absatz 5 BNatSchG werden ins-
besondere durch folgende Schutz-/Vermeidungsmaßnahmen 
vermieden:

 – Gehölzrodungen, Baumverlust von Einzelbäumen und 
Baufeldfreimachung nur außerhalb der Vegetationszeit im 
Zeitraum vom 1. Oktober bis 28./29. Februar (Bauzeiten-
regelung zum Schutz der Avifauna),

 – zu fällende Bäume werden vorab durch ökologisch ge-
schultes Fachpersonal auf Fledermausbesatz, Nisthöhlen 
für Höhlenbrüter und xylobionte Käfer untersucht, ggf. 
werden Ersatzmaßnahmen (Umsiedlung, Ersatzquartier) 
ergriffen,

 – keine Nutzung der nordöstlichen Fläche (CEF-Maßnah-
me) während der Aktivitätsphase der Eidechsen (Aktivi-
tätsphase April-Oktober),

 – Errichtung eines Reptilienzaunes um das Baufeld vor 
Baubeginn mit Absammlung von Individuen innerhalb 
des Baufeldes,

 – Vermeidung von Staubentwicklung,
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 – Einsatz von Umweltbaubegleitung,

 – Einsatz von Einzelbaumschutz.

 – Die Rodung der Gehölze wirkt sich nicht erheblich auf das 
Landschaftsbild am Vorhabenort aus, da im direkten Umfeld 
Gehölzstrukturen im größeren Umfang erhalten bleiben.

 – Im südwestlichen Bereich des Bauwerkes befinden sich Klein-
gartenanlagen. Durch die vorhandenen Verkehrsemissionen 
der angrenzenden DB-Strecke und der Straßenbahn-Strecke 
der RSAG sowie die Straße Schmarler Damm und der B 103 
sind diese bereits vorbelastet. Die bauzeitliche Lärmbeein-
trächtigung durch das geplante Vorhaben wird unter Berück-
sichtigung der Anforderungen der AVV Baulärm als nicht er-
hebliche nachteilige Auswirkung bewertet.

 – Im Zuge der Baumaßnahmen werden voraussichtlich folgen-
de Abfälle erzeugt:

 – Rückbau Asphalt Verkehrsanlage: ca. 270 – 300 t (Schät-
zung), Entsorgung,

 – Rückbau Asphalt Bauwerk: ca. 15 t, Entsorgung,

 – Rückbau Spannbeton: ca. 320 t, Entsorgung,

 – Rückbau Geländer, Schutzeinrichtung, Übergangskonst-
ruktion, Entsorgung.

Die Entstehung von besonderen Abfallstoffen mit schädli-
chen Umweltauswirkungen (gefährlicher Abfall) kann nicht 
ausgeschlossen werden (z. B. Dichtungsanstriche an den Wi-
derlagern, Füllstoffe der Fugen). Durch normgerechte Abfall-
entsorgung sind erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
nicht zu befürchten.

 – Das Eintreten von erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen durch ein Zusammenwirken mit anderen Vorhaben wird 
aufgrund der Größe und der qualitativen Merkmale des Vor-
habens sowie der bestehenden Vorbelastung im Bereich des 
Brückenbauwerkes ausgeschlossen.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Feststellung ge-
mäß § 5 Absatz 3 LUVPG M-V nicht selbstständig anfechtbar ist.

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 600

Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in Mecklenburg-Vorpommern (LUVPG M-V)

Bekanntmachung des Landesamtes für Straßenbau und 
Verkehr – Planfeststellungsbehörde

Vom 21. November 2024

Das Amt Schönberger Land hat beim Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern einen Antrag auf Vorprü-
fung des Einzelfalls gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2018 (GVOBl. M-V S. 
362) für das Vorhaben Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße in 

der Gemeinde Siemz – Niendorf von Groß Siemz nach Torisdorf 
(Az.: 532-00000-2024-0013) gestellt.

Die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Absatz 1 i. V. m. § 8 
Absatz 3 und 4 LUVPG M-V hat ergeben, dass eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem LUVPG M-V für das bezeichnete 
Vorhaben nicht erforderlich ist, da von dem Bauvorhaben unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 LUVPG M-V aufgeführten 
Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind. Folgende Merkmale des Vorhabens und des Stand-
ortes sind für diese Einschätzung maßgebend:

 – Das Vorhaben sieht den Ausbau der vorhandenen 2,80 bis 
3,00 m breiten mit Asphaltdeckschicht befestigten Gemein-
deverbindungsstraße vor. Der Ausbau erfolgt mit Asphalt 
befestigter grundhafter Verbreiterung auf 4,10 m zzgl. beid-
seitiger standfester Bankettstreifen von jeweils 1,50 und 0,75 
m Breite im Bereich der vorhandenen Trasse und damit in 
einem infrastrukturell vorbelasteten Bereich. Es ergibt sich 
keine zusätzliche Zerschneidungswirkung durch das Vorha-
ben. Eine Erhöhung der umweltrelevanten Verkehrsbelastung 
wird nicht erwartet.

 – Die Größe der Baumaßnahme (Baulänge ca. 2,39 km) und 
der Umfang der Nutzung natürlicher Ressourcen (geschätzte 
Flächeninanspruchnahme 1,6 ha, geschätzte Neuversiegelung 
3.200 m2, geschätzter Umfang Erdarbeiten 5.000 m3) sind 
nicht geeignet, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
zu verursachen.

 – Durch vorhabenbedingte Überbauung kommt es zu Verdichtung 
und Versiegelung sowie zum Verlust von biotischen und physi-
kochemischen Eigenschaften des Bodens. Die Auswirkung auf 
das Schutzgut Boden ist nicht erheblich, da sich die Beeinträch-
tigungen auf Bodenfunktionen allgemeiner Bedeutung im vor-
belasteten Straßen- und Straßennebenraum beschränken.

 – Durch das Vorhaben werden das Wasserleitvermögen, das 
Grundwasseraufkommen und die Grundwasserneubildungsrate 
geringfügig verändert. Der überwiegende Teil des anfallenden 
Straßenoberflächenwassers kann seitlich versickern. Von dem 
Vorhaben ist keine erhebliche Beeinträchtigung von Oberflä-
chengewässern und des Grundwasserkörpers zu erwarten.

 – Die Vorhabenstrecke quert den WRRL-berichtspflichtigen 
Bach aus Sabow STEP-2200. Durch den Ausbau der Straße 
mit der geringfügigen Verbreiterung der vorhandenen Que-
rung des Baches ist eine Verschlechterung des Gewässerzu-
standes im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie nicht zu 
befürchten. Das Vorhaben steht einer eventuellen künftigen 
Verbesserung des Baches aus Sabow nicht entgegen.

 – Im unmittelbaren Nahbereich der vorhandenen Straße sind 
nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Heckenstrukturen ein- 
und beidseitig ausgebildet. Die Hecken bleiben im Rahmen 
der Baumaßnahme vollständig erhalten. Baubedingte Beein-
trächtigungen des Kronentraufbereichs/Wurzelraums der Ge-
hölzbiotope werden durch Gehölzschutzmaßnahmen gemäß 
DIN 18920 und R SBB vermieden.

 – Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Fauna durch bau-
zeitliche und verkehrsbedingte Störwirkungen sind aufgrund 
der bestehenden Vorbelastung nicht zu erwarten. Das Eintre-
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ten von Verbotstatbeständen des besonderen Artenschutzes 
kann durch Bauzeitenregelung (Bauzeit außerhalb von Brut-
zeiten) ausgeschlossen werden.

 – Das Eintreten von erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen durch ein Zusammenwirken mit anderen Vorhaben wird 
aufgrund der Größe und der qualitativen Merkmale des Vor-
habens sowie der bestehenden Vorbelastung im Bereich der 
Gemeindeverbindungsstraße ausgeschlossen.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Feststellung ge-
mäß § 5 Absatz 3 LUVPG M-V nicht selbstständig anfechtbar ist.

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 601

Verlust eines Dienstausweises

Bekanntmachung des Ministeriums für Klimaschutz, 
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt

Vom 21. November 2024

Der vom Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche 
Räume und Umwelt ausgestellte Dienstausweis mit der Num-
mer 39221 ist in Verlust geraten und wird für ungültig erklärt.
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Bekanntgabe gemäß § 5 Absatz 2 des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
in Mecklenburg-Vorpommern (LUVPG M-V)

Bekanntmachung des Landesamtes für Straßenbau und 
Verkehr – Planfeststellungsbehörde

Vom 22. November 2024

Das Amt Schönberger Land hat beim Landesamt für Straßenbau 
und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern einen Antrag auf Vorprü-
fung des Einzelfalls gemäß § 5 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (LUVPG M-V) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. September 2018 (GVOBl. M-V 
S. 362) für das Vorhaben Ausbau der Ortsdurchfahrt Boitin-Res-
dorf in der Gemeinde Lüdersdorf (Az.: 532-00000-2024-0014) 
gestellt.

Die Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Absatz 1 i. V. m. § 8 
Absatz 3 und 4 LUVPG M-V hat ergeben, dass eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach dem LUVPG M-V für das bezeichnete 
Vorhaben nicht erforderlich ist, da von dem Bauvorhaben unter 
Berücksichtigung der in Anlage 2 LUVPG M-V aufgeführten 
Kriterien keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind. Folgende Merkmale des Vorhabens und des Stand-
ortes sind für diese Einschätzung maßgebend:

 – Das Vorhaben sieht den Ausbau der vorhandenen 3,50 m 
breit mit Asphalt befestigten Ortsdurchfahrt in vorhandener 
Breite mit Asphaltbefestigung zzgl. einer 3-reihigen Pflaster-
rinne und beidseitiger standfester Bankettstreifen von jeweils 
1,0 und 0,5 m Breite, den Bau einer mit Pflaster befestigten 
Buswartefläche und einer mit Asphalt befestigten Wende-
schleife in 6,50 m Breite vor. Der Ausbau erfolgt im Bereich 

der vorhandenen Trasse und damit in einem infrastrukturell 
vorbelasteten Bereich. Es ergibt sich keine zusätzliche Zer-
schneidungswirkung durch das Vorhaben. Eine Erhöhung der 
umweltrelevanten Verkehrsbelastung wird nicht erwartet.

 – Die Größe der Baumaßnahme (Baulänge ca. 750 m) und der 
Umfang der Nutzung natürlicher Ressourcen (geschätzte Flä-
cheninanspruchnahme 4.000 m2, geschätzte Neuversiegelung 
1.000 m2, geschätzter Umfang Erdarbeiten 1.500 m3) sind 
nicht geeignet, erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
zu verursachen.

 – Durch Neuüberbauung kommt es zu Verdichtung und Versie-
gelung sowie zum Verlust von biotischen und physikochemi-
schen Eigenschaften des Bodens in geringem Umfang. Die 
Auswirkung auf das Schutzgut Boden ist nicht erheblich, da 
sich die Beeinträchtigungen auf Bodenfunktionen allgemei-
ner Bedeutung im vorbelasteten Siedlungs- bzw. Straßen- und 
Straßennebenraum beschränken.

 – Durch das Vorhaben werden das Wasserleitvermögen, das 
Grundwasseraufkommen und die Grundwasserneubildungs-
rate nur geringfügig verändert. Das anfallende Straßen-
oberflächenwasser wird seitlich über eine Pflasterrinne und 
Rohrleitungen gefasst und Gewässern 2. Ordnung zugeführt. 
Gemäß Bewertungsverfahren nach DWA- A 102 ist eine Be-
handlung des Oberflächenwassers nicht erforderlich, somit 
eine Verschlechterung des chemischen Zustandes von nach 
WRRL berichtspflichtigen Gewässern nicht zu besorgen. 
Von dem Vorhaben ist keine erhebliche Beeinträchtigung von 
Oberflächengewässern und des Grundwasserkörpers zu er-
warten.

 – Vorhandene Straßenbäume und Hecken bleiben im Rahmen 
der Baumaßnahme vollständig erhalten. Baubedingte Beein-
trächtigungen des Kronentraufbereichs und Wurzelraums der 
Gehölzbiotope werden durch Gehölzschutzmaßnahmen ge-
mäß DIN 18920 und R SBB vermieden.

 – Erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Fauna durch bau-
zeitliche und Störwirkungen sind aufgrund der bestehenden 
Vorbelastung nicht zu erwarten.

 – Das Eintreten von erheblich nachteiligen Umweltauswirkun-
gen durch ein Zusammenwirken mit anderen Vorhaben wird 
aufgrund der Größe und der qualitativen Merkmale des Vor-
habens sowie der bestehenden Vorbelastung im Bereich der 
Ortsdurchfahrt ausgeschlossen.

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass eine Feststellung ge-
mäß § 5 Absatz 3 LUVPG M-V nicht selbstständig anfechtbar ist.

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 602
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Bekanntmachung nach § 21a Absatz 1 Satz 1 
der Verordnung über das Genehmigungsver-
fahren (9. BImSchV) – Errichtung und Betrieb 
von zwei Windkraftanlage (WKA) am Stand-
ort Gehlsbach (WKA Klein Dammerow II), 
Bekanntmachung Genehmigungsbescheid

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Westmecklenburg (StALU WM)

Vom 9. Dezember 2024

Die Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG (Sitz: Dr.-
Eberle-Platz 1, 01662 Meißen) erhielt mit Datum vom 2. Oktober 
2024 die Genehmigung für oben genanntes Vorhaben (Gez.: 38/24).

Der verfügende Teil des Genehmigungsbescheids hat folgenden 
Wortlaut:

1. Nach Maßgabe der geprüften Antragsunterlagen, unbeschadet 
der auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhender An-
sprüche Dritter, wird der UKA Umweltgerechte Kraftanlagen 
GmbH & Co. KG die Genehmigung zur Errichtung und Be-
trieb von zwei Windkraftanlagen (WKA) des Typs Nordex 
N163/6.X (STE) 6.8 MW mit Serrations mit einer Gesamt-
höhe von 245,5 m, einer Nabenhöhe von 164 m einem Rotor-
durchmesser von 163 m und einer Nennleistung von 6,8 MW 
an nachfolgend genannten Standorten

mit den 
Standortkoordinaten1

Be-
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Ge-
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Viet-
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7 158 33309934 5918739
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Viet-
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7 145 33310733 5919398

_____

1 Bezugssystem ETRS 89 – UTM Koordinate Zone 33

erteilt.

2. Die unter C. aufgeführten Nebenbestimmungen sind Bestand-
teil dieses Tenors.

3. Die sofortige Vollziehung der Nebenbestimmungen C.III.2., 
C.III.3., C.III.4., C.III.5., C.III.6., C. III 7., C.III.8. CIII.9. und 
C.III.10. wird angeordnet.

Die Genehmigung wurde mit Nebenbestimmungen verbunden.

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides einschließlich 
seiner Begründung wird gemäß § 10 Absatz 8 Satz 3 BImSchG 
nach der Bekanntmachung für zwei Wochen zur Einsichtnahme 
ausgelegt. Die Auslegung erfolgt vom 10.12.2024 bis einschließ-
lich 27.12.2024 zu den angegebenen Zeiten im

Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklen-
burg (Bleicherufer 13, 19053 Schwerin), 1. Obergeschoss – Abt. 
Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Montag bis Donnerstag: 7:30 – 15:30 Uhr
Freitag: 7:30 – 12:00 Uhr
Auch darüber hinaus ist nach individueller vorheriger telefoni-
scher Absprache (unter Tel. 0385 588 66557) die Einsichtnahme 
möglich.

Darüber hinaus erfolgt sie online auf der Homepage des StALU 
WM

http://www.stalu-mv.de/wm/Service/Presse_Bekanntmachungen/

Gemäß § 10 Abs. 8 Satz 5 BImSchG gilt der Bescheid mit dem 
Ende der Auslegungsfrist auch gegenüber Dritten als bekannt ge-
macht und zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Westmecklenburg, Bleicherufer 13, 19053 Schwerin 
erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten ist binnen eines 
Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Durch den Adressaten dieses Bescheides kann stattdessen in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Ober-
verwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Domstraße 7, 
17489 Greifswald, erhoben werden.

Ein Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden.

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 603

Amtliche Bekanntmachung nach § 10 Absatz 3 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
– Errichtung und Betrieb von 7 Windkraft-
anlagen im Windpark Steesow – Bekanntma-
chung des Vorhabens „Steesow VIII“

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg

Vom 9. Dezember 2024

Die eno energy GmbH (Am Zeltplatz 7, 18230 Rerik) plant die 
Errichtung und den Betrieb von sieben Windkraftanlagen des 
Typs eno 160 mit einer Nennleistung von 6,0 MW, einer Naben-
höhe von 165 m und einer Gesamthöhe von 245,0 m im Windpark 
Steesow, Gemarkung Deibow, Flur 1, Flurstücke 2/1 und 3, Ge-
markung Krinitz, Flur 2, Flurstücke 22, 24 und 44, Gemarkung 
Krinitz, Flur 3, Flurstück 39 und Gemarkung Krinitz, Flur 4, Flur-
stück 3/3.

Die Anlage soll voraussichtlich im Jahr 2025 in Betrieb genom-
men werden.

Für das Errichten und Betreiben der Anlage ist eine Genehmigung 
nach § 4 BImSchG beantragt. Die Durchführung des Genehmi-
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gungsverfahrens erfolgt gemäß § 10 BImSchG sowie der Verord-
nung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV).

Zuständige Behörde für das Genehmigungsverfahren ist das Staat-
liche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg.

Für das Vorhaben wurde gemäß § 5 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung eine frei-
willige Umweltverträglichkeitsprüfung beantragt. Ein UVP-Be-
richt wurde vorgelegt.

Die entscheidungserheblichen Berichte und Stellungnahmen, die 
der Genehmigungsbehörde zum Zeitpunkt des Beginns des Be-
teiligungsverfahren vorliegen, sind Fachgutachten des Antrag-
stellers (Schall, Schatten, Turbulenz, Artenschutzfachbeitrag, 
Landschaftspflegerischer Begleitplan, Umweltverträglichkeits-
prüfung) sowie Stellungnahmen folgender Beteiligter:

– Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleis-
tungen der Bundeswehr

Die Auslegung des Antrages inklusive beigefügter Unterlagen er-
folgt vom 17. Dezember 2024 bis einschließlich zum 16. Januar 
2025 zu den angegebenen Zeiten im

Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklen-
burg (Bleicherufer 13, 19053 Schwerin), 1. Obergeschoss – Abt. 
Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Montag bis Donnerstag: 7:30 – 15:30 Uhr
Freitag: 7:30 – 12:00 Uhr

Auch darüber hinaus ist nach individueller vorheriger telefoni-
scher Absprache (unter Tel. 0385 588 66570) die Einsichtnahme 
möglich.

Ebenfalls erfolgt die Auslegung des Antrags vom 17. Dezember 
2024 bis einschließlich zum 16. Januar 2025 zu den angegebenen 
Zeiten im

Amt Grabow (Am Markt 1, 19300 Grabow)

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag  9:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 18:00 Uhr

Auch darüber hinaus ist nach individueller vorheriger telefoni-
scher Absprache (unter Tel. 038756/503-0) die Einsichtnahme 
möglich.

Darüber hinaus erfolgt die Auslegung online im UVP-Portal der 
Länder unter dem Suchbegriff „WKA Steesow VIII“

https://www.uvp-verbund.de/portal/

Einwendungen gegen das Vorhaben können vom 17. Dezember 
2024 bis einschließlich 17. Februar 2025 schriftlich bei der o. g. 
Genehmigungsbehörde oder per E-Mail an:

StALUWM-Einwendungen@staluwm.mv-regierung.de

unter dem Betreff: „Einwendung WKA Steesow VIII“ als beige-
fügtes unterschriebenes Dokument (z. B. als PDF) erhoben wer-
den. Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht.

Die Anschrift der Einwender ist vollständig und deutlich lesbar 
anzugeben, ferner sind Einwendungen zu unterschreiben, ansons-
ten ist die Einwendung ungültig.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind für das Genehmigungsver-
fahren alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen.

Die Einwendungen werden dem Antragsteller sowie den am Ver-
fahren beteiligten Behörden, deren Aufgabenbereich von den 
Einwendungen berührt wird, bekannt gegeben. Der Einwender 
kann verlangen, dass sein Name und seine Anschrift vor dieser 
Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden, wenn diese zur ord-
nungsgemäßen Durchführung des Genehmigungsverfahrens nicht 
erforderlich sind.

Die Zustellung der Entscheidung über die Einwendungen kann 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
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Bekanntmachung nach § 21a Absatz 1 Satz 1 
der Verordnung über das Genehmigungs-
verfahren (9. BImSchV) – Errichtung und 
Betrieb einer Windkraftanlage (WKA) am 
Standort Questin (WKA Questin VII), 
Bekanntmachung Genehmigungsbescheid

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg

Vom 9. Dezember 2024

Die WIND-projekt GmbH & Co. 52. Betriebs-KG (Sitz: Am 
Strom 1 – 4, 18119 Rostock, OT Warnemünde) erhielt mit Datum 
vom 11. November 2024 die Genehmigung für oben genanntes 
Vorhaben (Gez.: 41/24).

Der verfügende Teil des Genehmigungsbescheids hat folgenden 
Wortlaut:

1. Nach Maßgabe der geprüften Antragsunterlagen, unbeschadet 
der auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhenden An-
sprüche Dritter, wird der WIND-projekt GmbH & Co. 52. Be-
triebs-KG die Genehmigung zur Errichtung und Betrieb von 
einer Windkraftanlage (WKA) des Typs Nordex N-149/5.X 
164 mit Serrations (STE) mit einer Nabenhöhe von 164,0 m, 
einem Rotordurchmesser von 149,1 m und einer Nennleis-
tung von 5,7 MW am Standort

23936 Questin, 
Gemarkung Questin

mit den 
Standortkoordinaten1

Bezeichnung Flur Flurstück Rechtswert Hochwert
WKA 5 2 25/2 33246216 5971983

____

1 Bezugssystem ETRS 89 – UTM Koordinate Zone 33

erteilt.

2. Die unter C. aufgeführten Nebenbestimmungen sind Bestand-
teil dieses Tenors.

3. Die sofortige Vollziehung der Nebenbestimmungen C.III.2., 
C.III.3., C.III.4., C.III.5., C.III.6., C.III.7., C.III.8. und C.III.9. 
wird angeordnet.
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Die Genehmigung wurde mit Nebenbestimmungen verbunden.

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides einschließlich 
seiner Begründung wird gemäß § 10 Abs. 8 Satz 3 BImSchG nach 
der Bekanntmachung für zwei Wochen zur Einsichtnahme aus-
gelegt. Die Auslegung erfolgt vom 10.12.2024 bis einschließlich 
27.12.2024 zu den angegebenen Zeiten im

Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklen-
burg (Bleicherufer 13, 19053 Schwerin), 1. Obergeschoss – Abt. 
Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft

Montag bis Donnerstag: 7:30 – 15:30 Uhr
Freitag: 7:30 – 12:00 Uhr
Auch darüber hinaus ist nach individueller vorheriger telefoni-
scher Absprache (unter Tel. 0385 – 588 66512) die Einsichtnahme 
möglich.

Darüber hinaus erfolgt sie im UVP-Portal der Länder unter dem 
Suchbegriff „WKA Questin VII“

https://www.uvp-verbund.de/portal/

Gemäß § 10 Abs. 8 Satz 5 BImSchG gilt der Bescheid mit dem 
Ende der Auslegungsfrist auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendungen erhoben haben, als bekannt gemacht und zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim Staatlichen Amt für Landwirtschaft 
und Umwelt Westmecklenburg, Bleicherufer 13, 19053 Schwerin 
erhoben werden. Der Widerspruch eines Dritten ist binnen eines 
Monats nach seiner Erhebung zu begründen.

Durch den Adressaten dieses Bescheides kann stattdessen inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwal-
tungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Domstraße 7, 17489 
Greifswald, erhoben werden.

Ein Antrag eines Dritten auf Anordnung der aufschiebenden Wir-
kung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage nach § 80 
Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden.
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Bekanntmachung nach § 5 Absatz 2 Umwelt-
verträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) – 
Wesentliche Änderung einer Biogasanlage am 
Standort Picher

Bekanntmachung des Staatlichen Amtes für 
Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg

Vom 9. Dezember 2024

Die Agrarproduktion Bresegard-Picher eG in der Lindenstraße 18 
in 19230 Picher plant die wesentliche Änderung der Biogasanla-
ge Picher, am Standort 19230 Picher, Gemarkung Picher, Flur 2, 
Flurstücke 35/1, 35/3, 39/1 und 39/2 (Nummer 8.6.3.2 V i. V. m. 
Nummer 1.16 V und 9.1.1.2 V des Anhangs der 4. BImSchV) durch 
die Errichtung und den Betrieb eines zusätzlichen BHKW. In dem 
Zusammenhang werden folgende Teile neu- bzw. umgebaut: Teil-
umnutzung des Bergeraums zur BHKW-Halle, Errichtung der da-
zugehörigen Anlagenperipherie des BHKW´s, Errichtung eines 
Schornsteins östlich des Bergeraums, Errichtung von je einem 
Frisch- und Altöltank (V= je 1.000 l) im Bereich des BHKW und 
die Errichtung und der Betrieb einer zugehörigen Gasaufbereitungs-
anlage.

Für die wesentliche Änderung der Biogasanlage ist eine Geneh-
migung nach § 16 BImSchG beantragt.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmeck-
lenburg hat als Genehmigungsbehörde eine standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalls gemäß § 7 Absatz 2 UVPG durchge-
führt. Die möglichen erheblichen Auswirkungen des Vorhabens 
wurden anhand der unter der Nummer 2.3 der Anlage 3 UVPG 
aufgeführten Kriterien beurteilt.

Da die Prüfung in der ersten Stufe ergab, dass keine besonderen 
örtlichen Gegebenheiten vorliegen, ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung für dieses Vorhaben nach Maßgabe entsprechend § 7 
Absatz 2 UVPG nicht erforderlich.

Diese Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 des UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar. Die zuständige Genehmigungsbehörde 
wird über den Antrag nach den Vorschriften des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) entscheiden.

AmtsBl. M-V/AAz. 2024 S. 605
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Liquidation des Vereins: Förderverein Lern-
zentrum im AHG Therapiezentrum Ravens-
ruh e. V.

Bekanntmachung des Liquidators

Vom 20. November 2024

Der „Förderverein Lernzentrum im AHG Therapiezentrum Ra-
vensruh e. V.“ ist aufgelöst worden und befindet sich in Liquida-
tion. Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprü-
che gegen den Verein bei dem Liquidator Dr. Günter Abendroth, 
Ravensruh 5, 23922 Neukloster anzumelden.
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Zwangsversteigerungen

Sammelbekanntmachung

Rechte, die bei der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus 
dem Grundbuch nicht ersichtlich waren, sind spätestens im Ver-
steigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten 
anzumelden und, wenn die Antragsteller oder Gläubiger wider-
sprechen, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststel-
lung des geringsten Gebotes nicht berücksichtigt und bei der Ver-
teilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers 
und den übrigen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder 
des nach § 55 ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird 
aufgefordert, vor Erteilung des Zuschlags die Aufhebung oder 
einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen. Versäumt 
er dies, tritt für das Recht der Versteigerungserlös an die Stelle des 
versteigerten Gegenstandes.

Es ist zweckmäßig, zwei Wochen vor dem Termin eine genaue 
Berechnung des Anspruchs, getrennt nach Hauptforderung, Zin-
sen und Kosten, einzureichen und den beanspruchten Rang mitzu-
teilen. Die Erklärung kann auch zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle abgegeben werden.

_______________

Bekanntmachung des Amtsgerichts Neubrandenburg

Vom 21. November 2024

611 K 17/24

Folgender Grundbesitz, eingetragen im Grundbuch von Fried-
land Blatt 20117, lfd. Nr. 1 und 2 des Bestandsverzeichnisses Ge-
markung Jatzke, Flur 4, Flurstücke 1) 32 (5.872 m2) und 2) 33/6 
(1.887 m2) soll am Montag, dem 27. Januar 2025 um 9.00 Uhr, 
im Saal 1 im Erdgeschoss des Justizzentrums Neubrandenburg, 

Gerichte

Friedrich-Engels-Ring 17 zum Zwecke der Aufhebung der Ge-
meinschaft versteigert werden.

Versteigerungsobjekte:

1) Einfamilienhaus, Parkstraße 8, eingeschossig, teilunterkellert, 
tlw. ausgebautes Dachgeschoss, Bj. ca. 1900, geringfügig mo-
dernisiert; Stall- und Scheunenteil; Wohn-/Nutzfläche: 75 m2 
und 52 m2); Schuppen, ehemalige Garage; es besteht erhebli-
cher Unterhaltungsstau und allgemeiner Renovierungsbedarf.

Verkehrswert: 27.700,00 EUR

2) Grünland

Verkehrswert: 2.100,00 EUR

Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangs-
versteigerungen“ wird hingewiesen.

_____

611 K 8/24

Folgender Grundbesitz, eingetragen im Grundbuch von Sarow 
Blatt 1064, lfd. Nr. 1 des Bestandsverzeichnisses Gemarkung 
Sarow, Flur 3, Flurstück 125 (612 m2) soll am Montag, dem 
3. Februar 2025 um 9.00 Uhr, im Saal 1 im Erdgeschoss des 
Justizzentrums Neubrandenburg, Friedrich-Engels-Ring 17 durch 
Zwangsvollstreckung versteigert werden.

Versteigerungsobjekt: Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte), Dorf-
straße 12, eingeschossig, teilunterkellert, ausgebautes Dachge-
schoss, Bj. 1985, Wohnfl. ca. 82 m2

Verkehrswert: 69.600,00 EUR

Auf die Sammelbekanntmachung am Kopf der Spalte „Zwangs-
versteigerungen“ wird hingewiesen.
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Sonstige Bekanntmachungen

Liquidation des Vereins: „Schloss Torgelow 
Alumni e. V.“

Bekanntmachung des Liquidators

Vom 26. November 2024

Der Verein „Schloss Torgelow Alumni e. V.“ ist aufgelöst worden 
und befindet sich in Liquidation. Die Gläubiger des Vereins wer-
den aufgefordert, ihre Ansprüche gegen den Verein bei dem Li-
quidator Tobias Kohn, Bayernallee 41, 14052 Berlin anzumelden.
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Liquidation des Vereins: „Gleis 7“ e. V.

Bekanntmachung der Liquidatoren

Vom 22. November 2024

Der Verein „Gleis 7“ e. V. ist aufgelöst worden und befindet sich 
in Liquidation. Die Gläubiger des Vereins werden aufgefordert, 
ihre Ansprüche gegen den Verein bei den unterzeichnenden Li-
quidatoren anzumelden:
Herr Gerd Reichert, Friedhofsweg 4, 18057 Rostock
Dagmar Schulze, An den Bleichen 28, 18435 Stralsund
Dr. Claudia Kalisch, Schliemannstr. 6, 18059 Rostock
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